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Wichtig für alle Fahrer, welche gewerbsmässig unterwegs sind:

Wer ist „gewerbsmässig" unterwegs? Jede Fahrerin,
jeder Fahrer, der nicht ausschliesslich privat fährt,
fährt gewerbsmässig. Also auch Du, der Du nur
gelegentlich als Aushilfe einen Car fährst, oder Du,
wenn Du mal am Samstag für einen Unternehmer
Kies transportierst.

Seit die Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) am
1. September 2009 in Kraft getreten ist, müssen
Fahrer/innen der Kategorien C/C1 und D/D1 neue
Anforderungen erfüllen. Von einigen Ausnahmen
abgesehen benötigen sie einen Fähigkeitsausweis.

Alle Inhaber/innen eines Fähigkeitsausweises müssen

sich weiterbilden. Auf fünf Jahre verteilt sind fünf
Tage Weiterbildung zu besuchen. Die
Weiterbildungskurse sind sehr vielfältig und durchaus
lehrreich. Die Gnadenfrist für „Alt-Carchauffeure" ist

abgelaufen, und diejenige für Lastwagenfahrer läuft
2014 ab. Wenn Du Car (oder Postauto) fahren willst
und keinen gültigen czv-Ausweis hast, darfst Du
nicht mehr fahren, bis Du die fünf Kurstage nachgeholt

hast.

Wer bei uns im Museum mit einem Museumsfahrzeug

fährt, fährt ausnahmslos NICHT gewerbsmässig
und deshalb darf er auch ohne czv-Ausweis

unterwegs sein. Wir achten strikt darauf, keine
gewerbsmässigen Fahrten zu unternehmen, sondern
nur Fahrten „in engem Zusammenhang mit dem
Museumszweck".

Text: Ruedi Baer, nach dem czv-Weiterbildungskurs
„Legal - illegal" von Routiers Suisse!

WICHTIG:
gilt für fast alle Fahrer der Kat. C/C1 und D/D1

741.521

Unser Kommentar:

a) unsere Definition „Fahrten in engem Zusammenhang mit dem Museum" ist gut, Fahrten in engem Zusammen¬
hang mit dem Museumszweck, welche nicht entschädigt werden, unterstehen nicht der CZV. Dazu gehören z.B.
eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto an das Fischer-Treffen; eine Fahrt mit dem Postauto SV2C mit Kindern, die
unser Museum im Rahmen der Jugendarbeit besuchen und ähnliches.

b) Wer auch nur wenige Male pro Jahr Personen oder Güter transportiert, welche nicht der obigen Definition ent¬
sprechen, braucht die czv-Ausweise. „Nicht berufsmässig" als „Ausrede" hilft gar nichts. Also auch nur eine
Fahrt für Kurt Baumgartner oder einen anderen Veranstalter: geht nicht ohne den czv-Ausweis.

c) Leerfahrten aller Art erfordern keinen Ausweis.

d) Nähere Informationen auf der Homepage von www.cambus.ch

e) Im Zweifelsfall fragen, Ruedi Baer gibt Auskunft.

Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugführern und Fahrzeugführerinnen zum
Personen- und Gütertransport auf der Strasse
(Chauffeurzulassungsverordnung, CZV)

Art. 1 Gegenstand

Diese Verordnung regelt die Zulassung von Fahrzeugführern und Fahrzeugführerinnen zum Transport von Personen und Gütern
auf der Strasse, ihre Weiterbildung sowie die Anforderungen an die Weiterbildungsstätten.

Art. 2 Zulassungsvoraussetzung

1 Wer mit Motorwagen der Kategorie D oder der Unterkategorie Dl Personentransporte durchfuhren will, benötigt den Fähigkeitsausweis

für den Personentransport.

2 Wer mit Motorwagen der Kategorie C oder der Unterkategorie Cl Gütertransporte durchführen will, benötigt den Fähigkeitsausweis

für den Gütertransport.

3 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mit Wohnsitz im Ausland benötigen einen schweizerischen Fähigkeitsausweis, wenn sie

von einem in der Schweiz niedergelassenen Unternehmen beschäftigt werden.

Art. 3 Ausnahmen

Keinen Fähigkeitsausweis benötigen Führer und Führerinnen von Motorfahrzeugen:

a. die zu Personen- oder Gütertransporten für private Zwecke verwendet werden:

usw.

OCS Gazette 20 Nr. 90/März 14


	Wichtig für alle Fahrer, welche gewerbsmässig unterwegs sind

